
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Kay Gottschalk,
Stefan Keuter, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/22338 –

Entwicklung Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungs-
missbrauch

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der durch Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmiss-
brauch entstandene Schaden liegt nach Angaben der Bundesregierung (vgl. die 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 19/18621) im dreistelligen Millionenbereich.

 1. Wie hoch lässt sich der durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
festgestellte Schaden insgesamt beziffern, der durch Schwarzarbeit, ille-
gale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch in den letzten fünf 
Jahren (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen 
Zahlen angeben) und im ersten Halbjahr 2020 entstanden ist (vgl. die 
Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/18621)?

Die Schadenssumme, welche in den letzten fünf Jahren und im ersten Halbjahr 
2020 im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung festgestellt wurde, sowie 
deren absolute und relative Veränderung ist der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen.
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Jahr Schadenssumme 
gesamt

Veränderung zum Vorjahr

2014 795,4 Mio. € –

2015 818,5 Mio. € absolut +23,1 Mio. €
relativ +2,9 %

2016 812,7 Mio. € absolut -5,8 Mio. €
relativ -0,7 %

2017 967,3 Mio. € absolut +154,6 Mio. €
relativ +19,0 %

2018 834,8 Mio. € absolut -132,5 Mio. €
relativ -13,7 %

2019 755,4 Mio. € absolut -79,4 Mio. €
relativ -9,5 %

1. HJ 2020 418,7 Mio. € –

Die Schadenssumme setzt sich aus nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträ-
gen, nicht gezahlten Steuern und „sonstigen Schäden“ (insbesondere nicht ge-
zahlte Mindestlöhne und Urlaubskassenbeiträge sowie zu Unrecht erhaltene 
Sozialleistungen) zusammen. Die Schadenssumme unterliegt regelmäßig jähr-
lichen Schwankungen. Grundsätzlich wird die Höhe der Schadenssumme maß-
geblich durch die Ermittlungsergebnisse aus umfangreichen und komplexen 
Sachverhalten, insbesondere im Bereich der organisierten Formen der Schwarz-
arbeit und Kettenbetrug geprägt. Hierbei besteht die Besonderheit, dass sich die 
ermittelten Schadenssummen häufig auf verschiedene Statistikzeiträume, die 
auch jahresübergreifend sind, verteilen.

 2. Wie hoch lässt sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Steuerscha-
den aus Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen für die letz-
ten fünf Jahre (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relati-
ven Zahlen angeben) und im ersten Halbjahr 2020 insgesamt beziffern, 
die aufgrund von Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen des Zolls ver-
anlasst wurden (vgl. die Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 
19/18621)?

Der von der FKS in den letzten fünf Jahren und im ersten Halbjahr 2020 er-
fasste Steuerschaden aus Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen, 
die aufgrund von Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen der FKS veranlasst 
wurden sowie die absolute und relative Veränderung, ist der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.

Jahr Steuerschaden Veränderung zum Vorjahr
2014 29,1 Mio. € –
2015 36,8 Mio. € absolut +7,7 Mio. €

relativ +26,4 %
2016 62,9 Mio. € absolut +26,1 Mio. €

relativ +71,0 %
2017 56,2 Mio. € absolut -6,7 Mio. €

relativ -10,7 %
2018 32,4 Mio. € absolut -23,8 Mio. €

relativ -42,3 %
2019 45,8 Mio. € absolut +13,4 Mio. €

relativ +41,4 %
1. HJ 2020 29,3 Mio. € –
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 3. Wie hoch lässt sich der durch die FKS (bitte aufgeteilt nach Hauptzoll-
ämtern) festgestellte Schaden insgesamt beziffern, der durch Schwarz-
arbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch in den ver-
gangenen fünf Jahren (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und 
relativen Zahlen angeben) und im ersten Halbjahr 2020 entstanden ist?

Die Schadenssumme, welche in den letzten fünf Jahren und im ersten Halbjahr 
2020 im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen der FKS fest-
gestellt wurde sowie die absolute und relative Veränderung, aufgeschlüsselt 
nach Hauptzollämtern, ist der Anlage zu entnehmen.

 4. Wie hoch lässt sich nach Kenntnis der Bundesregierung für die vergange-
nen fünf Jahre (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relati-
ven Zahlen angeben) sowie das erste Halbjahr 2020 der Steuerschaden 
aus Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen (getrennt nach 
Bundesländern) insgesamt beziffern, die aufgrund von Prüfungs- und 
Ermittlungserkenntnissen des Zolls veranlasst wurden?

Der von der FKS in den letzten fünf Jahren und im ersten Halbjahr 2020 er-
fasste Steuerschaden aus Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen, 
die aufgrund von Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen der FKS veranlasst 
wurden, aufgeschlüsselt nach Ländern sowie absoluten und prozentualen Ver-
änderungen, ist der Anlage zu entnehmen.

 5. Wie hoch lässt sich der durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
festgestellte Schaden insgesamt beziffern, der durch Schwarzarbeit, ille-
gale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch in den letzten fünf 
Jahren (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen Zah-
len angeben) und im ersten Halbjahr 2020 entstanden ist, getrennt nach 
Wirtschaftszweigen (bitte nur die Top Ten getrennt nach Jahren benen-
nen)?

Die Schadenssumme, welche in den letzten fünf Jahren im Rahmen der straf- 
und bußgeldrechtlichen Ermittlungen der FKS festgestellt wurde sowie die ab-
solute und relative Veränderung, aufgeschlüsselt nach Branchen, ist der Anlage 
zu entnehmen. Entsprechende branchenbezogene Daten für das erste Halbjahr 
2020 liegen noch nicht abschließend vor. Die in der Arbeitsstatistik der FKS 
abgebildeten Branchen basieren nicht auf der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige (WZ 2008), sondern im Wesentlichen auf den Branchenbegriffen im 
Sinne des § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.

 6. Wie hoch lässt sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 
fünf Jahren (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen 
Zahlen angeben) und im ersten Halbjahr 2020 der Steuerschaden aus 
Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen beziffern, die auf-
grund von Prüfungs- und Ermittlungserkenntnissen des Zolls veranlasst 
wurden, getrennt nach Wirtschaftszweigen (bitte nur die Top Ten ge-
trennt nach Jahren benennen)?

Der von der FKS in den letzten fünf Jahren erfasste Steuerschaden aus Ermitt-
lungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen, die aufgrund von Prüfungs- und 
Ermittlungserkenntnissen der FKS veranlasst wurden, jeweils aufgeschlüsselt 
nach Ländern sowie absoluten und prozentualen Veränderungen, ist der Anlage 
zu entnehmen. Bezüglich der entsprechenden Daten für das erste Halbjahr 2020 
sowie der Branchendefinition wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.
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 7. Wie viele Strafverfahren wegen Sozialleistungsbetrugs (§ 263 des Straf-
gesetzbuches (StGB)) wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Kalenderjahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 von der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) einerseits und den Polizeien des Bundes sowie der 
Länder in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) andererseits erfasst 
(bitte für FKS und PKS jeweils getrennt ausweisen nach: Kalenderjahr, 
Fallzahlen sowie Schadenssummen und zusätzlich für das Kalenderjahr 
bzw. Halbjahr die Gesamtschadenssumme von FKS und PKS zusammen 
benennen)?

In der Arbeitsstatistik der FKS wurden insgesamt 87.367 (2019) und 39.528 
(1. HJ. 2020) erledigte strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Sozialleis-
tungsbetrug (§ 263 Strafgesetzbuch) mit einer Schadenssumme von 67,7 Mio. 
Euro (2019) und 32,0 Mio. Euro (1. HJ. 2020) erfasst.
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden nur die Fälle erfasst, die 
der Polizei im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung bekannt werden. Im Jahr 
2019 wurden in der PKS 13.232 Fälle (12.571 vollendete Fälle, 661 Versuche) 
wegen Sozialleistungsbetrug (PKS-Schlüssel 517800) erfasst und dadurch ein 
Schaden von 54,6 Mio. Euro verursacht. Bei der PKS handelt es sich um eine 
Jahresstatistik; die Daten für das Berichtsjahr 2020 liegen noch nicht vor.
Die Addition der Schadenssummen aus PKS und Arbeitsstatistik der FKS er-
gibt für das Jahr 2019 122,3 Mio. Euro.

 8. Wie viele Verdachtsfälle des Sozialleistungsbetrugs wurden von der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) in den letzten fünf Jahren (bitte getrennt nach 
Jahren) im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und der Arbeitsförderung 
(Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)) an die Staatsanwaltschaft 
oder die Behörden der Behörden der Zollverwaltung (bitte getrennt nach 
Kalenderjahren, SGB II, SGB III sowie Staatsanwaltschaft und Behörden 
der Zollverwaltung) gemeldet bzw. abgegeben (vgl. die Antwort zu 
Frage 2 auf Bundestagsdrucksache 18/1112)?

In der nachfolgenden Übersicht beziehen sich sämtliche Zahlen zum Rechts-
kreis SGB II ausschließlich auf SGB II-Fälle der gemeinsamen Einrichtungen 
(gE) nach § 44b SGB II. Über die Zahl der von den zugelassenen Trägern ab-
gegebenen Verdachtsfälle liegen der Bundesagentur für Arbeit (BA) keine In-
formationen vor.

2015 2016 2017 2018 2019
Abgaben an Staatsanwaltschaft 11.320 10.917 10.331  8.823  8.311
Abgaben an Zollverwaltung 35.065 38.721 39.438 41.927 41.839
Abgaben insgesamt 46.385 49.638 49.769 50.750 50.150

Die folgende Übersicht enthält die Abgaben an die Staatsanwaltschaft und die 
Behörden der Zollverwaltung der Jahre 2015 bis 2019 für den Rechtskreis 
SGB III. Geringfügige Abweichungen der Zahlen für die Jahre 2016 bis 2018 
gegenüber den Angaben in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 3 in der 
Bundestagsdrucksache 19/8833 beruhen auf fachlichen Änderungen und 
Löschungen im IT-Fachverfahren FALKE, die nach dem Abruf der Daten für 
die alte Antwort durchgeführt wurden.
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2015 2016 2017 2018 2019
Abgaben an Staatsanwaltschaft  2.133  1.607  1.267  1.377  1.271
Abgaben an Zollverwaltung 51.075 47.361 49.808 52.679 50.433
Abgaben insgesamt 53.208 48.968 51.075 54.056 51.704

Quelle: Data-WareHouse der BA; Stand: 15.09.2020; Datenursprung IT-Fachverfahren FALKE

 9. Wie viele Verdachtsfälle von Leistungsbetrug wurden von den für grenz-
überschreitende Sachverhalte zuständigen Familienkassen (vgl. die Ant-
wort zu Frage 4 auf Bundestagsdrucksache 19/7811) in den letzten fünf 
Jahren (bitte getrennt nach Kalenderjahr und Familienkasse) an die 
Staatsanwaltschaft oder die Behörden der Zollverwaltung gemeldet bzw. 
abgegeben, wie viele davon hatten einen grenzüberschreitenden Bezug, 
und wie lautet die Gesamtschadenssumme getrennt nach Kalenderjahr 
(bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen Zahlen an-
geben)?

Die Anzahl der Verfahren, welche durch die Familienkassen mit Abgabe an die 
Staatsanwaltschaft erledigt wurden, die Anzahl der Verfahren, welche davon 
einen grenzüberschreitenden Sachverhalt beinhalteten und die dazugehörigen 
Schadenssummen, sind der Anlage zu entnehmen. Eine Statistik, die danach 
unterscheidet, ob Abgaben an die Zollverwaltung ein grenzüberschreitender 
Sachverhalt zugrunde liegt, wird nicht geführt. Statistische Angaben für weiter 
zurückliegende Jahre können nicht zur Verfügung gestellt werden.

10. Wie lauten die Zahlen, entsprechend der Antwort zu Frage 10 auf Bun-
destagsdrucksache 19/9817, für das Kalenderjahr 2019?

Die Anzahl der Verfahren mit Bezug zum über- und zwischenstaatlichen Recht 
bzw. zum Bundeskindergeldgesetz im Jahr 2019 ist der Anlage zu entnehmen.

11. In wie vielen Fällen und in welcher Gesamtsumme wurden von den für 
grenzüberschreitende Sachverhalte zuständigen Familienkassen (vgl. die 
Antwort zu Frage 4 auf Bundestagsdrucksache 19/7811) in den letzten 
fünf Jahren Rückforderungen in grenzüberschreitenden Kontexten wegen 
Überzahlung von Leistungen gestellt (bitte getrennt nach Kalenderjahren 
und Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen Zahlen ange-
ben)?

12. Wie lautet die erstattete Gesamtsumme der nach Frage 11 gestellten 
Rückforderungen für die letzten fünf Jahre (bitte nach Jahren getrennt so-
wie Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relativen Zahlen an-
geben)?

Die Fragen 11 und 12 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Anzahl der Rückforderungen in Kindergeldfällen mit Bezug zum über- und 
zwischenstaatlichen Recht ist der Anlage zu entnehmen. Für das Jahr 2015 und 
zur jeweiligen Gesamtsumme der Rückforderungen liegen keine statistischen 
Daten vor.
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13. Wie viele Verdachtsfälle wegen Sozialleistungsbetrugs wurden von den 
Behörden der Zollverwaltung in den letzten fünf Jahren bearbeitet, und 
wie lauten für das jeweilige Jahr die Gesamtschadenssummen (bitte nach 
Jahren getrennt sowie Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und rela-
tiven Zahlen angeben)?

Hinsichtlich der Anzahl der von der FKS erledigten strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren wegen Sozialleistungsbetrug und erfassten Schadenssummen 
wird für das Jahr 2019 und das erste Halbjahr 2020 auf die Antwort zu Frage 7 
sowie für die Jahre 2014 bis 2018 auf die Antwort der Bundesregierung zu den 
Fragen 8 und 9 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestags-
drucksache 19/8833 verwiesen.

14. Wie viele Personen waren in den letzten fünf Jahren (bitte aufteilen nach 
deutschen Staatsangehörigen, EU-Bürgern und Drittstaaten sowie nach 
Jahren) Empfänger von Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII), und wie lauten pro 
Kalenderjahr die jeweiligen Summen der Gesamtausgaben für diese Per-
sonengruppen (bitte Veränderungen zum Vorjahr in absoluten und relati-
ven Zahlen angeben)?

Den nachstehenden Tabellen ist die Anzahl der Empfänger von Leistungen 
nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) für 
die Jahre 2015 bis 2018 sowie nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für die 
Jahre 2015 bis 2019 zu entnehmen. Für das Jahr 2019 liegen der Bundesregie-
rung noch keine entsprechenden Zahlen für das Dritte Kapitel SGB XII vor.

Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von und in Einrichtungen am Jahresende
Alle Deutsche EU-Ausländer Sonstige

2015 397.577 370.934 6.865 19.778
2016 374.310 345.687 7.591 21.032
2017 374.646 346.173 8.128 20.345
2018 370.159 340.380 8.982 20.797

Quelle: Statistisches Bundesamt

 

Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von und in Einrichtungen am Jahresende
Alle Deutsche EU-Ausländer Sonstige

2015 1.038.008 867.031 34.193 136.784
2016 1.025.903 846.759 36.008 143.136
2017 1.058.827 869.955 38.216 150.656
2018 1.078.521 881.474 40.444 156.603
2019 1.085.043 881.026 42.425 161.592

Quelle: Statistisches Bundesamt

 
Die amtliche SGB XII-Statistik erfasst Ausgaben lediglich getrennt nach inner-
halb und außerhalb von Einrichtungen gewährten Hilfearten. Deshalb können 
in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII die 
Ausgaben nicht den in der Fragestellung enthaltenen Abgrenzungen zugeordnet 
werden. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 
Vierten Kapitel des SGB XII gilt entsprechendes für die Jahre 2015 und 2016. 
Seit 2017 werden die Ausgaben für dieses Kapitel als Nettoausgaben für Geld-
leistungen aus den Erstattungszahlungen des Bundes nach § 46a SGB XII an 
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die Länder ermittelt. Die von den Ländern nachgewiesenen Nettoausgaben wer-
den ebenfalls nach Leistungsberechtigten innerhalb und außerhalb von statio-
nären Einrichtungen differenziert sowie zusätzlich nach Leistungsberechtigten, 
die wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung und wegen Erreichen 
oder Überschreitung der Altersgrenze leistungsberechtigt sind. Auch hier kön-
nen die Ausgaben nicht den in der Fragestellung enthaltenen Abgrenzungen zu-
geordnet werden.
Statistische Daten in der gefragten Abgrenzung liegen der Bundesregierung 
deshalb nur für die leistungsberechtigten Personen nach dem Dritten und Vier-
ten Kapitel vor, nicht aber für die auf die gefragten Personengruppen entfallen-
den Ausgaben.
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